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Zusammengesetzte Produkte können nur mit der Wortbildmarke ausgelobt werden, wenn 
mindestens 90% der Zutaten Demeter-zertifiziert sind, Monoprodukte, wenn sie zu 100% aus 
Demeter-Rohstoffen bestehen.  

Achtung: Bitte beachten Sie, dass dieses Handbuch die Demeter-Richtlinien keinesfalls ersetzt, 
sondern nur einen Überblick über die konforme Verwendung der Demeter-Wortbildmarke gibt. 

Die hier dargestellten Farben/Graustufen und Proportionen dürfen nicht verändert werden. Die 
Demeter-Wortbildmarke ist unter demeter.at/kontrollunterlagen zum Download verfügbar. Bei 
schwarz-weißen oder einfarbigen Etiketten können Sie entweder die graue oder monochrome 
Wortbildmarke verwenden. Handelt es sich es bei den Etiketten um keinen Einfarbendruck muss 
die farbige Demeter-Wortbildmarke verwendet werden. 

 

Farbe Graustufe Monochrome 

   
 
Das Logo besteht aus einer 
grünen Akzentuierungslinie und 
einem orangen Hintergrundfeld 
(Farbcodes s. Kennzeichnungs-
Richtlinien). Der Schriftzug ist 
weiß bzw. ausgespart. 

 
Die Graustufenversion des Logos 
besteht aus klaren Schwarztönen, 
d.h. das Demeter-Grün wird zum 
Volltonschwarz wird. Verwenden Sie 
diese bei Etiketten in Graustufen. 

 
Bei Produkten, bei welchen nur 
eine Farbe verwendet wird. Kann 
ausschließlich in gold, silber, 
schwarz oder weiß inklusive 
Graustufen verwendet werden. 

 
 

Die Demeter-Wortbildmarke muss auf der Vorderseite aller Verpackungen im oberen Drittel 
platziert werden, vorzugsweise mittig am oberen Rand. Die Mindestgröße sollte 20 mm und 50 
mm in der Breite nicht unterschreiten. Das Logo kann auch auf einem Kragenetikett für abgefüllte 
Produkte verwendet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass das Logo im Verhältnis zu den 
anderen Elementen auf dem Kragen gut sichtbar ist.  
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Um die Integrität der Marke zu bewahren und den hohen Standard und die Qualität, für die 
Demeter steht, zu kommunizieren, ist es sehr wichtig, die Wortbildmarke und seine 
Verwendung zu respektieren. Daher ist es wichtig, auf einen angemessenen Abstand und 
Kontrast zu achten und daran zu denken, dass das Logo in keiner Weise verändert werden darf. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Die Verwendung des Demeter-Siegels ist generell nicht erlaubt, nur bestimmte Markenpartnern 
müssen anstelle der Demeter-Wortbildmarke das Demeter-Siegel verwenden.  

        

Die Demeter-Wortbildmarke darf in Österriech nicht für Umstellungsprodukte bzw. nicht mit 
anderen Zusatztexten versehrt werden.  
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Sollten die aktuellen Etiketten Ihrer Demeter-Produkte noch nicht in der Demeter Geschäftsstelle 
aufliegen, so senden Sie diese bitte vor der Kontrolle (für Verarbeiter im Rahmen Ihrer 
Produktfreigabe) an zertifizierung@demeter.at.  

 

Das Marken-Zeichen kann auf der Vorderseite, auf 
der Manschette oder auf der Rückseite unter freier 
Platzierung verwendet werden. Zusätzlich zu den 
Standardfarben kann die Demeter-Marke auf 
Weinetiketten auch in schwarz/weiß, gold oder 
silber, unabhängig von den anderen Farben, die 
für das Etikett verwendet werden, erscheinen. 

Im Weinbau ist die Parallelproduktion von 
Demeter- und Bio-Weinen zugelassen. 
Voraussetzung ist jedoch eine eindeutig 
differenzierbare Vermarktung. 

 

Bei der Parallelernte von Weintrauben 
dürfen konventionelle Trauben (im 1. 
Umstellungsjahr geerntet) entweder 
verkauft oder zu Traubensaft 
verarbeitet werden. Die Weiter-
verarbeitung zu konventionellem Wein 
ist nicht zugelassen! 

Trauben mit Bio-Status oder dem 
Status Bio in Umstellung dürfen zu 
Wein verarbeitet werden. Bio-Weine 
müssen jedoch unverwechselbar und 
eindeutig anders wie das Demeter-
Produkt gekennzeichnet werden und 
dürfen keinerlei Hinweis auf die 
Wortbildmarke „Demeter“ und den 
Hofnamen in Verbindung mit Demeter 
am gesamten Gebinde aufweisen.  

 

(Die Demeter-Richtlinien müssen auch bei Bio-Wein bis zur Traubenernte eingehalten werden 
somit ist auch hier die Maschinenlese nicht zugelassen) 
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